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Sieben gute Gründe für die SKöF-Richtlinien

Ein Argumentationskatalog für Budgetdiskussionen

Von Dr. M. Hohn, Präsident der Kommission Praxishilfen/Klientengruppen

Die ständig wachsenden Zahlen der Sozialhilfeempfänger und die damit verbundenen

steigenden Fürsorgeausgaben rücken auch die SKöF-Empfehlungen zur
Bemessung der Sozialhilfe vermehrt ins Blickfeld. Im Spannungsfeld von wachsenden
Aufgaben der öffentlichen Sozialdienste und knapper werdenden Finanzen mehren
sich die Anzeichen, dass in einzelnen Gemeinden auch die Unterstützungsansätze
nicht mehr von generellen Kürzungen ausgenommen werden. Diesen Tendenzen

tritt die SKöF entschieden entgegen.

Sieben gewichtige Argumente sprechen auch unter den heutigen Umständen für
die unveränderte Beibehaltung der SKöF-Richtlinien:
1. Beitrag zur gleichartigen Behandlung von Hilfesuchenden in verschiedenen

Kantonen und Gemeinden (Rechtsgleichheit, Willkürverbot).
2. Beitrag zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit bei der Interpretation von

Hilfsansprüchen (Rechtssicherheit/unité de doctrine).
3. Die in den SKöF-Richtlinien empfohlenen Beträge basieren auf langjährigen

Erfahrungswerten in der praktischen Sozialhilfe und eingehenden statistischen

Erhebungen (Haushaltrechnungen und Landesindex der Konsumentenpreise

des Bundesamtes für Statistik etc.). Sie werden laufend geprüft und
der Lohn- und Preisentwicklung angepasst.

4. Die SKÖL-Richtlinien haben in die Gerichtspraxis Einzug gehalten und
fördern in den Beschwerdeverfahren der Sozialhilfe eine einheitliche
Rechtsprechung.

5. Die materielle Situation der nicht unterstützten Personen hat sich trotz Rezession

gemäss der durchschnittlichen Einkommens- und Preisentwicklung
nicht derart drastisch verändert, dass Korrekturen der von der SKöF
empfohlenen Beträge nach unten angezeigt wären. Es gibt keinerlei Hinweise
darauf, dass beim Basisbudget in Schweizer Haushalten gespart wird. In
diesem Sinne kann nicht davon gesprochen werden, dass der Gürtel enger
geschnallt werden müsste. Auch 1993 sind die Reallöhne weitgehend stabil
geblieben.

6. Die hauptsächliche Steigerung der öffentlichen Unterstützungsauslagen
betrifft Ausgabenkategorien, die von der SKöF nicht als Pauschalbeträge geregelt

werden, sondern bei denen die effektiven Kosten berücksichtigt werden
müssen, nämlich z. B. die Miet- und Krankheitskosten, inklusive Steigerung
der Krankenkassenprämien. Diese Kosten sind aber «gebundene» Auslagen
und können von der Fürsorgebehörde nicht beeinflusst werden.

7. Ursache und Wirkung in der Kostendiskussion sind seriös zu trennen. Die
steigenden Fürsorgekosten resultieren nicht aus den Richtlinien der SKöF,
sondern hauptsächlich aus den Auswirkungen der Rezession und der Spar-
massnahmen in anderen Sozialbereichen (z. B. Arbeitslosenversicherung).

122


	Sieben gute Gründe für die SKöF-Richtlinien

